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Beförderung unter Temperaturkontrolle – Anforderungen nach Absatz 7.1.7.4.2 ADR/ADN 
 
 
 
Antrag Deutschlands 
 
 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

Erläuternde Zusammenfassung: Bei Beförderungen unter Temperaturkontrolle ver-
langt Absatz 7.1.7.4.2 Satz 2 ADR/ADN, dass die 
Temperatur mit zwei voneinander unabhängigen 
Messfühlern gemessen werden muss. Es ist zu inter-
pretieren, ob sich die Anforderung "voneinander un-
abhängig" auf die Stromversorgung oder auf die 
Temperaturmessung bezieht. 

 
Zu treffende Entscheidung:  Meinungsaustausch und Diskussion über die Ausle-

gung des Absatzes 7.1.7.4.2 Satz 2 ADR/ADN 
 
Damit zusammenhängende Dokumente:  – 
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Einleitung 
 
1. Anlässlich einer Kontrolle eines mit UN 3116 ORGANISCHES PEROXYD, TYP D, FEST, TEM-

PERATURKONTROLLIERT, (DIMYRISTYLPEROXYDICARBONAT), 5.2, Kontrolltemperatur 
20 °C, Notfalltemperatur 25 °C, beladenen Sattelzugs wurde auch die Einhaltung der Vorschrif-
ten über die Temperaturkontrolle nach Unterabschnitt 7.1.7.4 ADR/ADN überprüft. Es wurde ein 
wärmegedämmter Sattelauflieger mit einer Kältemaschine (entsprechend Absatz 7.1.7.4.5 
ADR/ADN) verwendet. Der Sattelauflieger war mit zwei Messfühlern ausgestattet. Einer war mit 
dem Kühlaggregat verbunden, der zweite mit einem zusätzlich verbauten Temperaturüberwa-
chungssystem. Die Energieversorgung der beiden Systeme, einschließlich der Messfühler, er-
folgte ausschließlich über die Kältemaschine. Eine sekundäre Energieversorgung war nicht vor-
handen, so dass bei Ausfall der Kältemaschine keine Temperaturüberwachung mehr stattfinden 
konnte. 

 
2. Die Daten vom Messfühler des Temperaturüberwachungssystems wären im Falle einer Tem-

peraturüberschreitung per Mobilfunk an den Betreiber des Systems weitergeleitet worden. Von 
dort wären diese automatisch an den Beförderer weitergegeben worden. Ebenfalls über Mobil-
funk würde durch den Beförderer der optische Alarm auf dem Navigationsgerät ausgelöst wer-
den, welches dann mit Blinken beginnen soll. Der akustische Alarm wäre durch einen Telefon-
anruf auf das Mobilfunkgerät des Fahrzeugführers erfolgt. Die Überprüfung der Temperatur er-
folgte mittels Mobilfunk über das Navigationsgerät. Der Fahrer konnte eine Abfrage der Tempe-
ratur durch Angabe des Kennzeichens des Aufliegers in das Gerät auslösen. 

 
3. Die Bewertung dieses Systems ergab, dass die wesentlichen Anforderungen des Unterab-

schnitts 7.1.7.4 ADR/ADN eingehalten sind, jedoch gab es bezüglich der Messfühler unter-
schiedliche Auffassungen. Nach Absatz 7.1.7.4.2 Satz 2 ADR/ADN muss die Lufttemperatur im 
Inneren mit zwei voneinander unabhängigen Messfühlern gemessen werden. Die Forderung 
nach voneinander unabhängigen Messfühlern könnte so interpretiert werden, dass die Mess-
fühler über voneinander unabhängige Stromversorgungen verfügen müssen, um eine Redun-
danz im Falle des Ausfalls eines Messfühlers sicher zu stellen. Andererseits könnte damit auch 
gemeint sein, dass die Messfühler an unterschiedlichen Punkten in der Beförderungseinheit 
angebracht werden müssen, damit die Temperaturmessung an unterschiedlichen Orten inner-
halb der Beförderungseinheit gemessen wird. Dafür spricht, dass es um die Messung der Luft-
temperatur geht und es innerhalb der Beförderungseinheit zu unterschiedlichen Temperaturzo-
nen kommen kann. Des Weiteren wird im letzten Satz des Absatzes 7.1.7.4.2 ADR/ADN für das 
Alarmsystem eine vom Kühlsystem unabhängige Stromversorgung gefordert, was im Umkehr-
schluss nahelegt, dass sich im Satz 2 die geforderte Unabhängigkeit nicht auf die Stromversor-
gung bezieht. 

 
Diskussion 
 
4. Deutschland bittet um Klarstellung, ob Absatz 7.1.7.4.2 Satz 2 ADR/ADN Messfühler mit vonei-

nander unabhängigen Stromversorgungen erfordert oder ob zwei voneinander unabhängige 
Messungen der Temperatur an unterschiedlichen Stellen innerhalb der Beförderungseinheit ver-
langt werden. 

 
__________ 


	OTIF/RID/RC/2024/21

